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Zitat von Trapito

Man beleidigt niemandem, indem man sagt, dass man ihn für einen Posten für
ungeeignet hält.Ebenso wenig beleidigst du mich, wenn du meinen Vorschlag für
"unsinnig" hältst.

Das hängt natürlich von der Definition von „Beleidigung“ ab. Rechtlich gesehen ist es z. B.: Eine
Beleidigung ist die nach außen gerichtete Kundgabe der Nichtachtung oder Missachtung eines
anderen.

Im Alltag ist das natürlich viel unschärfer. Während ich deinen Vorschlag für m.E. unsinnig
erkläre, behaupte ich nicht, dass du irgendwie bist. Das tust du bei den ModeratorInnen aber
sehr wohl, indem du sagst, sie seien unfähig.

Aber sei’s drum. Ich kann mir nachdem, was ich hier so mitkriege, nicht recht vorstellen, dass
du ohne Grund gesperrt wurdest. Vielleicht steht ja in den Nutzungsbedingungen, dass man
keine Fäkalsprache verwenden darf, hab ich grad nicht parat. Ansonsten bist du evtl.
vorgewarnt worden?
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